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Preisblatt für die Ersatzversorgung von Nicht-Haushaltskunden 
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Nicht-Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die Energie für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen 
und einen Jahresverbrauch von über 10.000 kWh haben. Erdgaslieferungen an Letztverbraucher, deren Bezug keiner 
Lieferung bzw. keinem konkreten Liefervertrag zugeordnet werden kann, werden gem. § 38 Energiewirtschaftsgesetz und  
§ 3 Gasgrundversorgungsverordnung durch den zuständigen Grundversorger im Rahmen der Ersatzversorgung beliefert. 
Hierfür bedarf es keines gesonderten schriftlichen Vertragsabschlusses. Die Belieferung im Rahmen der Ersatzversorgung 
endet gem. § 38 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz mit dem Zeitpunkt, ab dem die Energielieferung aufgrund eines 
Energieliefervertrages des Kunden erfolgt, spätestens aber drei Monate nach Beginn der Ersatzversorgung. Die angegebenen 
Preise sind nur für eine Versorgung in der Druckebene Niederdruck gültig. Bei einer Versorgung in einer anderen Druckebene 
müssen individuelle Verträge geschlossen werden. 
 
 

1. Entgelt für die Ersatzversorgung mit Erdgas 

Das Entgelt für die Ersatzversorgung von Nicht-Haushaltskunden setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 

• Preis für die reine Energiebelieferung gem. Ziffer 2 

• Grundpreis gem. Ziffer 3 

• Entgelte für Netznutzung, Messstellenbetrieb und Messung gem. Ziffer 4 

• Steuern, Abgaben und Umlagen gem. Ziffer 5 
  

 Alle Preise sind Nettopreise, auf die die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe erhoben wird. 
 

2. Preis für die reine Energiebelieferung 

Energiepreis: 5,71 Cent/kWh (netto) 
 

3. Grundpreis: 

Grundpreis:  250,00 Euro/Monat (netto) 
 

4. Entgelte für Netznutzung, Messstellenbetrieb und Messung 

Zuzüglich zum Preis für die reine Energiebelieferung gem. Ziffer 2 und dem Grundpreis gem. Ziffer 3 werden die vom 
Netzbetreiber veröffentlichten und der Stadtwerke Speyer GmbH in Rechnung gestellten Entgelte für die Netznutzung 
sowie für Messstellenbetrieb und Messung dem Kunden in gleicher Höhe weiterverrechnet. Die entsprechenden Entgelte 
der Stadtwerke Speyer GmbH sind unter https://www.stadtwerke-speyer.de/netze veröffentlicht. 
 

5. Steuern, Abgaben und Umlagen 

Zuzüglich zum Preis für die reine Energiebelieferung gem. Ziffer 2 werden die Konzessionsabgabe, die Belastungen aus 
dem Kauf von Emissionszertifikaten nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (CO2-Preis), die Bilanzierungsumlage, 
das Entgelt für die Nutzung des Virtuellen Handelspunktes, das Konvertierungsentgelt sowie die Konvertierungsumlage, 
die Gasspeicherumlage nach §35e EnWG und die Energiesteuer (derzeit 0,55 ct/kWh) in der zum Lieferzeitpunkt gültigen 
Höhe berechnet. 
 
Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das zu 
zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Dies gilt entsprechend, falls 
die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. 
keine Bußgelder o. ä.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag 
geschuldeten Leistungen hat. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die jeweilige gesetzliche Regelung der 
Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und 
Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet 
werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. 
 

6. Vertragsgrundlage 

Sofern nicht anders geregelt, gilt die jeweils gültige Fassung der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz“ (GasGVV) sowie 
die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Speyer GmbH in der jeweils gültigen Fassung. 

 
 
 
 
 


